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Ihre GZ/vom ;t;. N Cv.H (;l hc.AA. ~ 

Betrifft: vertragsbedienstetengesetz 1948; 
Entwurf einer 35. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle 
Begutachtungsverfahren 

Im Sinne des ho. Rundschreibens vom 21. November 1961, 

GZ 94.108-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens vom 24. Mai 

1967, GZ 22.396-2/67, übermittelt das Bundeskanzleramt 25 Ausfer­

tigungen des Entwurfes einer 35. Vertragsbedienstetengesetz-No­

velle samt Erläuterungen. 

Die begutachtenden Stellen werden unter einem ersucht, dem präsi­

dium des Nationalrates im Sinne der obzitierten Rundschreiben 

25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme zu dem gegenständlichen 

Gesetzesentwurf zuzuleiten. 

22. Oktober 1984 
Für den Bundeskanzler: 

i. V. BÖHM 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 921 OlO/2-II/A/l/84 

Vertragsbedienstetengesetz 1948; 
Entwurf einer 35. Vertragsbedien­
stetengesetz-Novelle; 
Begutachtungsverfahren 

An 

die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die VOlksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 

A-1014 'Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 6615/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

Sachbearbeiter 

Klappe Durchwahl 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
das Sekretariat von Frau Staatssekretär DOHNAL 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederöster-

reichischen Landesregierung 
den Österreichischen Städtebund 
den österreichi~chen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den österreichischen Arbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
den österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 

Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den Entwurf einer 

35. Vertragsbedienstetengesetz-Novelle sowie den Entwurf von Er­

läuterungen hiezu und ersucht um Abgabe einer Stellungnahme bis 

19. November 1984 
Q 

in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen T.ermin 

eine Stellungnahme nicht einlangen, darf eine Zustimmung zum vor­

liegenden Entwurf angenommen werden. 
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Weiters darf im Sinne des ho. Rundschreibens vorn 21. November 

1961, GZ 94 l08-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens vorn 

24. Mai 1967, GZ 22.396-2/67, gebeten werden, dem Präsidium des 

Nationalrates 25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme zuzuleiten 

und das Bundeskanzleramt hievon in Kenntnis zu setzen. 

22. Oktober 1984 
FGr den Bundeskanzler: 

i.V. BÖHM 

206/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 3 von 13

www.parlament.gv.at



Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXXXXXX 1984, mit dem das 

Vertragsbedienstetengesetz 1948 (35. Vertragsbedienstetengesetz­

Novelle) und die Bundesforste-Dienstordnung geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGB1. Nr. 86, zuletzt 

geändert durch Art. 11 des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 395/1984, wird 

wie folgt geändert: 

1. § 22 Abs. 1 lautet: 

"(1) Für die Nebengebühren gelten die einschlägigen 

Bestimmungen für die Bundesbeamten sinngemäß. Die Bemessung der 

. Jubiläumszuwendung teilbeschäftigter Vertragsbediensteter richtet 

sich jedoch nach jenem Teil des seiner Einstufung entsprechenden 

Monatsentgeltes (und der Haushaltszulage), der ihrem 

durchschnittlichen Beschäftigungsausmaß in ihrem bisherigen 

Dienstverhältnis entspricht." 

2. § 29b lautet: 

"Karenzurlaub 

§ 29b. (1) Dem Vertragsbediensteten kann auf sein Ansuchen ein 

Urlaub unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden, 

sofern nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, 

soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. 
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(3) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

mehr als sechs Monate dauern soll, bedarf der Zustimmung des 

Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Für einen 

Karenzurlaub, der im Anschluß an einen Karenzurlaub gemäß § 15 des 

·Mutterschutzgesetzes 1979 gewährt werden soll, ist diese Zustimmung 

nicht erforderlich. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

mehr als fünf Jahre dauern soll, ist abweichend von Abs. 3 nur mit 

Zustimmung der Bundesregierung und unter der Voraussetzung 

zulässig, daß ein besonderes Interesse des Bundes an der vom 

Vertragsbediensteten während des Karenzurlaubes auszuübenden 

Tätigkeit (Funktion) besteht. Vor der Befassung der Bundesregierung 

ist das Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister 

für Finanzen herzustellen. 

(5) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als 

private Interessen des Vertragsbediensteten maßgebend und liegen 

berücksichtigungswürdige Gründe vor, so kann die zuständige 

Zentralstelle verfügen, daß die gemäß Abs. 2 mit der Gewährung des 

Karenzurlaubes verburidenen Folgen nicht oder nicht im vollen Umfang 

eintreten. Für diese Verfügung ist im Falle des Abs. 3 die 

Zustimmung des Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen, 

im Falle des Abs. 4 die Zustimmung der Bundesregierung 

erforderlich. Im letztgenannten Fall ist Abs. 4 letzter Satz 

anzuwenden. 

(6) Die Zeit des Karenzurlaubes wird, soweit nicht gemäß 

Abs. 5 Günstigeres verfügt worden ist, mit dem Tag des 

Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam. 

(7) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, bleibt 

die Zeit eines Karenzurlaubes gemäß § 15 des Mutterschutzgesetzes 

1979 fUr Rechte, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, 

wirksam." 
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3. Im § 46 Abs. 7 entfallen die Worte "mit Ausnahme des 

Stillgeldes". 

Artikel 11 

Die Bundesforste-Dienstordnung, BGBl. Nr. 201/1969, zuletzt 

geändert das Bundesgesetz, BGBl. Nr. 395/1984, wird wie folgt 

geändert: 

§ 42 lautet: 

"Karenzurlaub 

§ 42. (1) Dem Bediensteten kann auf sein Ansuchen ein Urlaub 

unter Entfall der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden, sofern 

nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaubes ist für Rechte, die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, nicht zu berücksichtigen, 

soweit in diesem Bundesgesetz hicht anderes bestimmt ist. 

(3) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

mehr als sechs Monate dauern soll, bedarf der Zustimmung des 

Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen. Für einen 

Karenzurlaub, der im Anschluß an einen Karenzurlaub gemäß § 15 des 

Mutterschutzgesetzes 1979 gewährt werden soll, ist diese Zustimmung 

nicht erforderlich. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

mehr als fünf Jahre dauern soll, ist abweichend von Abs. 3 nur mit 

Zustimmung der Bundesregierung und unter der Voraussetzung 

zulässig, daß ein besonderes Interesse des Bundes an der vorn 

Bediensteten während des Karenzurlaubes auszuübenden Tätigkeit 

(Funktion) besteht. Vor der Befassung der Bundesregierung ist das 

Einvernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 

Finanzen herzustellen. 
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(5) Sind für die Gewährung eines Karenzurlaubes andere als 

private Interessen des Bediensteten maßgebend und liegen 

berücksichtigungswürdige Gründe vor, so kann die Generaldirektion 

verfügen, daß die gemäß Abs. 2 mit der Gewährung des Karenzurlaubes 

verbundenen Folgen nicht oder nicht im vollen Umfang eintreten. Für 

diese Verfügung ist im Falle des Abs. 3 die Zustimmung des 

Bundeskanzlers und des Bundesministers für Finanzen, im Falle des 

Abs. 4 die Zustimmung der Bundesregierung erforderlich. Im 

letztgenannten Fall ist Abs. 4 letzter Satz anzuwenden. 

(6) Die Zeit des Karenzurlaubes wird, soweit nicht gemäß 

Abs. 5 Günstigeres verfügt worden ist, mit dem Tag des 

Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam. 

(7) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes bestimmt, bleibt 

die Zeit eines Karenzurlaubes gemäß § 15 des Mutterschutzgesetzes 

1979 für Rechte, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten, 

wirksam. 11 

Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1985 in Kraft, 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist die 

Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch, die nur den 

Wirkungsbereich eines Bundesministers betreffen, dieser 

Bundesminister betraut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Die Mitbefassung des Bundeskanzlers und des Bundesministers 

für Finanzen bei der Gewährung relativ kurzer Karenzurlaube (drei 

bis. sechs Monate) erfordert einen großen Verwaltungsaufwand, der 

durch den Anlaß nicht gerechtfertigt ist. tiberlange Karenzurlaube 

(in der Dauer von mehr als fünf Jahren) beeinträchtigen eine 

geordnete Verwaltung. 

Ziel: 

Verringerung des mit der Gewährung drei- bis sechsmonatiger 

Karenzurlaube verbundenen Verwaltungsaufwandes. Einschränkung der 

Gewährung von Karenzurlauben von mehr als fünf Jahren auf das 

unbedingt nötige Ausmaß. 

~nhalt: 

Entfall der Mitwirkungsbefugnis des Bundeskanzleramtes und des 

Bundesministeriums für Finanzen bei der Erteilung von 

Karenzurlauben, die zwar drei, nicht aber sechs Monate übersteigen. 

Bindung der Gewährung eines Karenzurlaubes von mehr als fünf Jahren 

an das ~orliegen eines besonderen Interesses des Bundes an der vom 

Bediensteten während des Karenzurlaubes auszuübenden Funktion und 

an die Zustimmung der Bundesregierung. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Die Mehrkosten sind im gleichzeitig eingebrachten Entwurf 

einer 42. Gehaltsgesetz-Novelle berücksichtigt. 
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E r 1 ä u t e r ~ n gen 

Zu Art. I Z 1: 

Die im Entwurf einer 42. Gehaltsgesetz-Novelle vorgesehene 

Änderung der Bemessung der Jubiläumszuwendung macht es notwendig, 

in einern neuen zweiten Satz des § 22 Abs. 1 die Bemessung der 

Jubiläumszuwendung für teilbeschäftigte Vertragsbedienstete 

ausdrücklich zu regeln. 

Zu Art. I Z 2: 

Für die Vertragsbediensteten soll hier die im Entwurf einer 

BDG-Novelle vorgesehene Neuregelung des Karenzurlaubes übernommen 

werden. 

Zu Art. I Z 3: 

Hier wird der Umstand berücksichtigt, daß die Regelung über 

das Stillgeld im §163 ASVG schon vor längerer Zeit aufgehoben 

worden ist. 

Zu Art. II: 

Für die Bediensteten der Österreichischen Bundesforste soll 

hier die im Entwurf einer BDG-Novelle vorgesehene Neuregelung des 

Karenzurlaubes übernommen werden. 

Zu Art. III: 

Dieser Art. regelt das Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ~nd 

enthält die Vollziehungsklausel. 

206/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 9 von 13

www.parlament.gv.at



3 

Text ge genüberste llung 
neu 

Art. I Z 1. 

§ 22. (1) FUr die ·lIebengebUhren gelten die elnechUlgigen 

Beeti_ungen fUr die Bundeabeaaten 8inngeaSB. Die Be.es.unq der 

JUbiUluas&uwencung teilbeachlfLigler VerlragabedienaLetar richtet 

sich jedoch nach jene. 'reil des aeiner Einstufung entsprechenden 

MonaL.entgeltes (und der Hau.hall.zulage), der ihre. 

durchschnittlichen BeechliftigungaauBlI:aa in ihr •• bisherigen 
Dienalve,'htillnia entspricht. 

Art. I Z 2. 

Karenzurlaub 

2gb. (1) De. VerlragsbedienBlelen kann auf aein Ansuchen ein 

Urlaub unter Entfall der BezUge (Karenzurlaub) gewShrt ",.rden, 

Bofern nicht zwingende dienst.lt(!he fJrUnde entgegenstehen. 

(2) Die Zeil des Karenzurlaubea tat lUr Rechte,. die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhingen, nicht zu berücksichtigen, 

soweit in diese. Bundesgesetz nichl anderes beSli .. t lal. 

(3) Die Gewährung eines Karenzurlaubes , der ununterbrochen 

mehr als seche Monate dauern .011, bedarf der Zusli .. ung da. 

Bundeskanzlers und des Bundes_inielera fUr Finanzen. FUr einen 

Karenzut1aub. der i. Anschluß an einen Karenzurlaub gealB I lS des 

Mullerschutzgeselzes 1919 gewährt werden soll, ial diese Zu.tl •• ung 
nichl erforderlich. 

(4) Die Gewährung eines KaJren:turlaubea, der ununterbrochen 

mehr als fUnt Jahre dauern soll, iSl abweichend VOll Aba. 3 nur lIit 

ZUslimmung der Bundesregierung und unler der Voraussetz.ung 

zulässig, daß "ein besonderes Inleresse des Bundes an der va. 

Vert ra9sbedienstelen während das Karenzurlaubes aU8!.uUbenden 

Taligkeit (Funklion) bestehL Vor der Befas8ung der Bundesregierung 

ist das Einvernehmen lIIil dem Bundeekzmzler und des Bundes.inialer 
tUI" Finanzen herzuslellen. 

(5) Sind fUr die Gewährung eines Karenzurlaubee andere als 
private Interessen des Vertragobedienslelen .aSgebend und liegen 

berUcksichtigungswUrdige GrUnde vor, 90 kann die zusländige 

'Zentralalelle verfUgen. daS die ge_SS Aba. 2 ail der Gewlhrung des 

Karenzurlaubea verbundenen Folgen nIcht oder nicht i. vollen U.fang 

einlreten. Für di~8e VerfUqung iat i. Falle des Ab •• 3 die 

Zusli.aunq des Bundeskanzlers und del!l Bunde •• iniatera fUr Finanzen. 

i. Falle des Abs~ 4 die ZU8ti •• ung der Bundesregierung 

erforderlich. I. letzlgenannlen Fall iet Abs. 4 let&ter Satz 

anzuwenden. 

(6) Die Zeit 'dea Karenzurlaubee wird, soweit nicht ge.la 

Aba. 5 GUnstigeres verfUgl worden lat. att de. Tag des 

WIederantrittes dea Dienstea zur Hilfle fUr die VorrUckung wirksaa. 

(1) Soweit die8es Bundeagesel& nichl anderea be.ti.at., bleibt. 

die Zeil ~ines Karenzur18u~e. g8.ä8 I 15 des Mullerachulzgea.tzes 

1919 fUr Rechte. die sieb nach der Dauer der Dienstzeit riChten, 
wirks811. 

Art. I Z 31 

I 46 .. (1) Den weiblichen Vertragslehrern gebUhren fUr die 

Zeil, während der sie nach I 3 Abs a 1 bis J und' 5 Aba. 1 des 

Mutterschulzgeaetzea 1979 nicht beschiftigt werden dUrfen~ keine 

BezUge, wenn die .laufenden Barleiatungen des 

Sozialveraicherungs1.rigers tUr diese Zeit die Hl:ihe der vollen 

BezUge erreichen; iat. dies nicbt der Fall, 80 gebUhrt ihnen eine 

Ergänzung auf die vollen BezUge. Die Zeil, fUr di-; nach den 

angefUhrlen Beslhununqen ein Beschäfligungsverbol beslehl. gill 

nichl als Dienstverhinderung iRl Sinne dea Aba. 2. 

all 

L!!:. (l) FUr die HebengebUhren geaen die eine"hllgigen 

ge •• tzlichen Beati •• ungen fUr die Bundeabee.len .lnngeal8. 

Karenzurlaub 

I 29b. (1) Oe. Vertragabediensteten kann auf •• in An.uchen ein 

Urlaub unter Entfall der ae.Oga (Kar.nzurlaub) g.wlihrL werden. 

.ofern nichl zwingende dienslliche GrUnde entgeg.nstehen. 

(2) Die Zeil des Karenzur1aube. tal tUr Rechte, die von der 

Dauer des Dienatverhlltni •••• abhIngen, nicht &u berUckalchtigen. 

(l) 8ind fUr die Gewlhrung ein •• Karenzurlaubee andere ala 

. pri yate Int.'" •••• n dea V.rtrag.becU.nateten •• agebend und 1 iegen 

berUck8icbtigungawUrdige GrUnde vor, 80 kann die &uatlRdige 

Z.ntraletelle verfUgen, da8 die ge"ß Aba. 2 .lt der Gewährung de. 

Karenzurlaubea verbundenen Folgen nicht oder nicht i. yoll.n Uafang 
einlreten. 

(4' FUr die Gewlihrung eines Karenzurlaube., der ununlerbrochen 

.ebr als drei Monate dauern aoll, ausgenoa_n er aoll i. Anachluß 

an einen Kar.nzurlaub geuß t 15 Abs. 1 dea Mutt.rachulzg.aela.e 

1979 gewKhrt werden, aowie tUr eine Ver fUgung gelll8 Aba. l iat die 

Zuati •• ung dea Bundeakanzlers und des Bundea.iniatera fUr Finanzen 
erforderlich. 

(5) Die Zeil des Kare~zurlaube. wird, am,.ll nicht. ge.al 

Ab •• 3 GUnsligeres verfUqt wurde, .il de. Tag dea Wiederantrittes 

des Dienstes zur HHlfle tUr die VorrUckung wirksa •• 

(6) Soweil cU.s.a Bund •• geaetz nichl. andere. be.Li_t, bleibl 

die Zeit eine. Karenzurlaube. nach I lS des MulLerachulzge •• tzea 

1979 fUr Rechte, die .ich nach der Dauer der Dienatzeit riChten, 
wlrksa.& 

I 46. (7) Den weiblichen Vertragslehrern gebUbr.n fUr die 

Zei l, wahrend der aie nach I lAbs. 1 bia l und f 5 Aba. 1 de. 

"uller.chutzge8~lze. 1979 nicht beachäfligt werden dUrfen, keine 

BezUge, wenn die laufenden Barlei.lungen de. 

Sozialveraicherung.lrägera fUr diea. Zeit .il Ausnah .. des 

Stillgelde. die Höhe der vollen Be&Uge erreichen: tal dies niehl 

der Fall. so gebUhrl ihnen eine Ergi'nzung auf die vollen 8e&Ug •• 

Die Zeil, tUr die nach den angefUhrlen 8eali •• ungen ein 

Deschifligungsverbol bestehL, gill nichl als Pieuatverhinderung i. 
Sinne des Aha. 2. 
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neu 

Karenzurlaub 

t 42. (1) Oe. Bediensteten kann auf sein Ansuchen ein Urlaub 

unler Enlfall der BezUge (Ka.renzurlaub) gewibrt werden, sofern 

nicht zwingende dienstliche GrUnde entgegenslehen .. 

(2) Die Zeil des Karenzurlaubea ist fUr Rechte, die von der 

Dauer des Dienslverhältnisses abhängen. nicht zu berUcksichtigen, 

soweit in dieseIl Bundesgesetz nicht anderes besth •• t lat., 

(3) Die Gewährung eines Karenzurlaubes, der ununterbrochen 

.ehr als sechs Monale dauern 8011. bedarf der Zusli •• ung des 

Bundeskanzlers und des Bundes.iotalers fUr Finanzen. FUr einen 

Karenzurlaub, der ia Anschluß an einen Karenzurlaub ge.SO , 15 des 

Muller8chulzgeseLzes 1979 gewährt werden soll, ist diese Zusti.mung 

nicbl erforderlich. 

(4) Die Gewährung eines Karenzurlaubea. der ununterbrochen 

.ehr ~18 fUnf Jahre dauern soll, ist abweichend von Abs. 3 nur _it 

Zuali •• ung der Bundesregierung und unter der Voraussetz.ung 

z.ulls8ig. daß ein besondere8 Interesse des Bunde. an der VOm 

Bediensteten während des Karenzurlaubes auszuübenden Tätigkeit 

(Fu·nktion) bestebt. Vor der Betas8ung der Bundesregierung iat. das 

~inverneh.en mit de. Bundeskanzler und delD Bundes.intater fUr 

Finanzen herzustellen. 

(5) Sind fUr die Gewährung eines Karenzurlaube.s andere als 

private Interessen des Bediensteten maßgebend und liegen 

berUcksichtigungswUrdige GrUnde vor, so kann die Generaldireklion 

verfUgen. daß die ge.äß Ab •• 2 ait der Gewäl\rung des Karenzurlaubea 

verbundenen Folgen nicht oder nicht im vollen Uafang einlreten. FUr 

diese Ver fUgung ist ilD Falle des Abs. 3 die Zusti •• ung des 

Bundeskanzlers und des Bundesainislers tUr Finanzen, im Falle d.e'l 

Aba. 4 die Zustimmung der Bundesregierung erford'!rlich. Im 

letzLgenannten Fall ist Abs. 4 letzLer Satz anzuwenden. 

(6) Die Zeit des Karenzurlaubes wird, 80weit nicht gemäß 

Abs. 5 Günstigeres verfUgt worden ist. lI1it deM Tag des 

Wiederantrtttes des Dienstes zur HKlfte fUr die VorrUcku~g wirksam. 

(1) Soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes beatilllDt, bleibt. 

die Zeit eines Karenzur1aubes gemä8 I 15 des Mullerschutzgeaetzss 

1919 fUr Rechle. die sich nach der Dauer der Dienslzeit. richten, 

wIrksam. 

all 

Karenzur laub 

I 42. (1) Oe. BedIensteten kann auf sein Ansuchen ein Urlaub 

unter Entfall der BezUge (Karenzurlaub) gewährt werden. sofern 

nicht zwingende dienslliche GrUnde enlgegenstehen. 

(2) Die Zeit des Karenzurlaubes isL fUr Rechte. die von der 

Dauer des Dienstverhältnisses abhängen. nicht zu beIUcksichtigen. 

(3) Sind fUr die Gewährung eines KarenzurlauDes andere als 

private Int.-eresaen des Bediensteten maßgebend und liegen 

berUcksichtigungswUrdige GrUnde vor. so kann die Generaldi rektion 

verfügen. daß die gemäß Abs. 2 .il der Gewährung des Karenzurlaubes 

verbundenen Folgen nicht oder nicht im vollen Umfang einlrelen. 

(4) FUr die Gewährung eines Karenzurlaubes. der ununterbrochen 

lIehr als drei Monate dauern 8011. ausgenommen er soll im Anschluß 

an einen Karenzurlau~ gemäß t 15 Ahs. I des Hulterschul%geselzes 

1919 gewllhrt werden. sowie fUr eine VerfUgung gemäß Abs. 3 isl die 

Zustim.ung des Bundeskanzlers und des Bundesministers fUr Finanzen 

erforderlich. 

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes wird, soweit. nichl gemäß 

Abs. 3 gUnstigeres verfUgt wurde, mit deli Tag des Wiederanlriltes 

des Dienstes zur Hälfte fUr die VorrUckung wirksam. 

(6) Soweit dieses Bundesgesetz. nichls emderes bestimmt. bleibt 

die Zeit eines Karenzur1aubes nach , l~ des Mullerschulzgeselzes 

1979 fUr Rechte, die sich nach der Dauer der Dienstzeit richten. 

wirksaa. 
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